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Informationen zu Energiepreisbremsen 

Im Rahmen der Energiepreisbremsen (EWPBG, StromPBG) informieren wir Sie hiermit 
über die Umsetzung und den Ablauf.  

 Wir informieren Sie unaufgefordert schriftlich über Ihre Einordnung in die jeweilige 
Abnehmerkategorie an unseren Standorten.  

 Die Gewährung der Entlastung erfolgt in Form einer Gutschrift und wird Details zur 
Berechnung nach §8 EWPBG bzw. §7 StromPGB enthalten. 

 Sollten die gewährten Entlastungsbeträge an sämtlichen Abnahmestellen innerhalb 
Ihrer Unternehmensgruppe in Deutschland monatlich 150.000,00€ übersteigen, 
möchten wir Sie darum bitten, uns unverzüglich, jedoch bis spätestens 31.03.2023 
eine Selbsterklärung nach §22 EWPBG bzw. §30 StromPBG zukommen zu lassen. 
Das Online-Formular für die Selbsterklärung finden Sie unter der Web-Adresse: 
https://gaswaermepreisbremse.pwc.de/assets/Vorlage_EWPBG_Selbsterklaerung.
pdf 

 Zu gegebener Zeit informieren wir Sie über die Umsetzung der Strompreisbremse 
ab 01.03.2023. 

Kontakt 
 Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Märker, E-Mail: smaerker@dow.com 

Hinweis 
 Die gewährten Entlastungen werden aus Mitteln des Bundes finanziert. 

Energieeinsparungen bewirken einen kostenmindernden Nutzen. 
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